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 Beitragsordnung 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag des Sächsischen Mühlenvereins e.V.  wird ab 01.01.2002 folgendermaßen 
festgelegt: 
 

 Mitglieder 25,- €                                                                                                                                             
 

 Körperschaften ohne wirtschaftliche Basis 25,- €                                                                                                     
 

 Körperschaften mit wirtschaftlicher Basis 50,- €                                                                                                      
 

 Ehrenmitglieder beitragsfrei 
 
Bei auftretenden Härtefällen wird nach schriftlichem Antrag an den Vorstand des Vereines eine individuelle, 
zeitlich begrenzte Beitragshöhe festgelegt. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist im ersten Halbjahr des Beitragszeitraumes zu entrichten. Beitragsrückstände über 12 
Monate können mit Ausschluss aus dem Verein durch den Vorstand geahndet werden. 
 
Die Beitragsordnung wurde am 13.10.2001 von der Mitgliederversammlung beschlossen und tritt am 
01.01.2002 in Kraft. 
 


